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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

 
  Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses  
 der Gemeindevertretersitzung am 13.02.2024 
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Eichwalde am 13.02.2024 
wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
Beschluss Nr. GV-001/2024 
Festlegung des Wahlkreises zur Kommunalwahl am 09.06.2024 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Einteilung des Wahlgebietes Gemein-
de Eichwalde in einen Wahlkreis weiterhin bestehen bleibt. 
 

Öffentliche Bekanntmachung des MAWV 
 

Die Verbandsversammlung des Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverbandes 
(MAWV) hat am 14.12.2023 die Verbandssatzung beschlossen, die am 22.12.2023 
im Amtsblatt für den Landkreis Dahme-Spreewald öffentlich bekannt gemacht wurde. 
 

Bekanntmachung der Wahlleiterin vom 14.02.2024 

 
Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes 
(BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlver-
ordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt: 
 
I. Wahltermin und Wahlzeit 
 

Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der allgemeinen 
Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II Nr. 57)  findet die Wahl 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Eichwalde am Sonntag, den 09. Juni 
2024 in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr statt. 

 
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
 

Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales den Wahltermin für die 
vorgenannte Wahl durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 
31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahl mög-
lichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin: 

 
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter  

Es sind insgesamt 18 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter zu wäh-
len. 

 
2. Wahlkreise 

Das Wahlgebiet Gemeinde Eichwalde bildet einen Wahlkreis. 
 
3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist 

 
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und Wäh-

lergruppen sowie Einzelbewerbenden eingereicht werden. Daneben können  
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Parteien, politische Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam einen 

Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei 

jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer 

Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe 

Wahl aus. 

3.2 Die Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müs-

sen spätestens bis zum 

Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr,  
bei mir, der 

Wahlleiterin für die Gemeinde Eichwalde 
Gemeinde Eichwalde, Grünauer Straße 49, 15732 Eichwalde 

schriftlich eingereicht werden. 
 
4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen 

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist mir 
durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am Zusammenschluss 
Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr, 
schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteilig-
ten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen von min-
destens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, da-
runter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stell-
vertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten der 
Wählergruppe unterzeichnet sein. 
 

5. Inhalt der Wahlvorschläge 

 
5.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 

BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten 

 
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag 

der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift ei-

nes jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihenfolge, 

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den voll-

ständigen Namen der einreichenden Partei oder politischen Vereinigung 

und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im 

Wahlvorschlag angegebene Name der Partei oder politischen Vereini-

gung muss mit dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande führt, 

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden 

Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wäh-

lergruppe handelt; der Name und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen 

nicht den Namen von Parteien oder politischen Vereinigungen oder deren 

Kurzbezeichnung enthalten, 

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenverei-

nigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zu-

sätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeich-

nungen der an ihr beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen und  
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Wählergruppen anzugeben, 

e) und den Namen des Wahlgebietes. 

 
Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden darf nur die unter 
Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten. 

 
5.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewer-

benden enthalten und darf höchstens insgesamt 27 Bewerbende enthalten. 

 
5.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikations-

anschluss der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensper-

son enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerbende oder ein 

Bewerbender benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 

sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede 

für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 

und entgegenzunehmen. 

 

5.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von 

mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, 

darunter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 

Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe 

muss von der oder dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Ver-

tretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvor-

schlag einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, poli-

tischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. Der 

Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden muss von dieser oder 

diesem unterzeichnet sein. 

 

5.5 Wichtige Beschränkungen 

Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl zur 
Gemeindevertretung der Gemeinde Eichwalde benannt sein. Die oder der Be-
werbende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer ande-
ren Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt. 

 
6. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender 

 
6.1 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf einem Wahlvorschlag 

einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereini-

gung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft: 

 
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar 

sein. 
b) Die oder der  Bewerbende muss durch eine Versammlung zur Auf-

stellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden 
sein (siehe Nummer 7). 

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem Wahlvorschlag  
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 schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Vordruckmuster 

7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahl-
vorschlag von einer Partei eingereicht, hat die oder der Bewerbende in 
der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften 
anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist. 

 
Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner für Ein-
zelbewerbende. 
 

6.2 Zur Wählbarkeit 

 
6.2.1 Wählbarkeit von Deutschen 

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des 
Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die 
- am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht 
wählbar, wenn sie oder er 
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt, 
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Straf-

gesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder 
- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-

fentlicher Ämter nicht besitzt. 
 

6.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern 

Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsangehörigen 
anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
- am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG 
nicht wählbar, wenn sie oder er 
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt, 
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Straf-

gesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet, 
- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit 

oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im Her-

kunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt. 
 
6.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für jeden Bewerben-

den eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Vordruckmuster 8a zu § 
32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die oder der vorge-
schlagene Bewerbende wählbar ist. 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur 
Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zu-
sätzlich eine Versicherung an Eides statt nach dem Vordruckmuster 8c zu § 
32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und dar-
über vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen sind. 
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7. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 

 
7.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung und ihre Rei-

henfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-

tritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 

politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mit-

gliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 

den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders 

gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 

 
7.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisati-

on hat, können die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge auch durch die für die 

Wahl zum Kreistag des Landkreises Dahme-Spreewald wahlberechtigten Mit-

glieder der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt 

werden. 

 

7.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge müssen in 

einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 

Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederver-

sammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert 

ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesam-

ten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhän-

gerinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer Ab-

stimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 

die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer 

Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegierten-

versammlung). 

 

Die Ausführungen zu Nummer 7.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 

Wählergruppen entsprechend. 

 

7.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre Reihenfolge müssen 

in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer 

Abstimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmungen des 

§ 33 BbgKWahlG sinngemäß. 

 

7.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger o-

der Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei oder politischen 

Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit 

einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche 

Ankündigung zu laden. 

 

7.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer 

der Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerbenden sowie der Dele-

gierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt.  
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Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Ver-

sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen 

sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegier-

te an der Abstimmung beteiligen. 

 

7.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegiertenver-

sammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 9a zu § 32 Ab-

satz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen 

ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versammlung, 

die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerin-

nen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl 

hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 

und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teil-

nehmer an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforde-

rungen an eine demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 

gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind. 

 
8. Unterstützungsunterschriften 

 
8.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 

 
8.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, die am 21. 

August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im 20. Deut-

schen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg durch mindestens eine im 

Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch mindestens einen im 

Land Brandenburg gewählten Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises 

Dahme-Spreewald durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch 

mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemeindevertretung 

Eichwalde durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens 

einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, 

sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

 
8.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 aufgrund ei-

nes zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Dahme-

Spreewald durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindes-

tens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemeindevertretung Eichwalde 

durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen Ge-

meindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von 

dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

 

8.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für Listen-

vereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen 

wenigstens eine der in Nummer 8.1.1 oder 8.1.2 genannten Voraussetzungen 

für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt. 

 

8.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 2023 aufgrund 

eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Dahme-Spreewald  
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oder in der Gemeindevertretung Eichwalde vertreten sind, sind von dem Erfor-

dernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

 
8.2 Wichtige Hinweise 

 
8.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wähler-

gruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines Einzelbewerbenden, die oder 

der nicht nach der vorstehenden Nummer 8.1 von dem Erfordernis von Unter-

stützungsunterschriften befreit ist, sind im Falle eines wahlgebietsbezogenen 

Wahlvorschlags mindestens 10 Unterstützungsunterschriften von im Wahlge-

biet wahlberechtigten Personen beizufügen. 

 
8.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten 

Person ist spätestens bis zum  

Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr,  
bei der 

Wahlbehörde der Gemeinde Eichwalde, 
Einwohnermeldeamt, Grünauer Straße 49, 15732 Eichwalde 

zu leisten. 
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen Bürger-
meisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer No-
tarin oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unter-
schriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf An-
forderung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 8.2.3) sind 
der Wahlbehörde (Einwohnermeldeamt) spätestens bis zum  

Mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr, 
vorzulegen. 
 
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir aufge-
legten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für Unterschriftenlis-
ten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV un-
ter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen: 
 

8.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträ-

gers sofort bei der Wahlbehörde aufgelegt. 

Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden 
oder eines jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. 
Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben. 
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestä-
tigen, dass die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die Be-
stimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim Wahl-
vorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, sofern 
vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzu-
geben. 
Beim Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung 
"Einzelwahlvorschlag" anzugeben. 
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenannten 
Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des  
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Wahlvorschlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehren-
amtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei 
einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben. 
 

8.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder 

Listen-vereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerbenden so-

wie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher ge-

leistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig. 

 
8.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl 

zur Gemeindevertretung der Gemeinde Eichwalde unterzeichnen. Hat eine 

Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind 

sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften un-

gültig. 

 

8.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. 

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerbenden selbst ist un-

zulässig. 

 

8.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und An-

schrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung 

anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung 

auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterstützungsunterschriften ist wir-

kungslos. 

 

8.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer 

Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens 

(Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlbe-

rechtigte Person, die wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahl-

behörde aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch 

Erklärung vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der 

Antrag kann bis Montag, den 01. April 2024, 16:00 Uhr, schriftlich bei der 

Wahlbehörde gestellt werden.  

 

8.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen und Unter-

zeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder 

ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlge-

biet zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind. 

 
9. Mängelbeseitigung 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 2024, 12:00 Uhr, können Män-
gel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden beziehen, nicht 
mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr beige-
bracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder der Bewerbende so mangelhaft 
bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entschei-
dung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) be-
seitigt werden. 
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10. Zulassung der Wahlvorschläge 

Der Wahlausschluss beschließt am 09. April 2024 in öffentlicher Sitzung über 

die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG so-

wie §§ 38 und 39 BbgKWahlV hingewiesen. 

 
 
gez. Heike Sparenberg             
Wahlleiterin 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Veröffentlichung der Bodenrichtwerte für den 
Bereich der Gemeinde Eichwalde 

 
 
 
 

 

 

 
Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 
 
Bekanntmachung der Veröffentlichung der Bodenrichtwerte für den Bereich 
der Gemeinde Eichwalde 
 
Am 29. Januar 2024 hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis 
Dahme-Spreewald die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 beschlossen. Ge-
mäß § 12 Abs. 2 der Gutachterausschussverordnung des Landes Brandenburg vom 
12. Mai 2010 (GVBl.II 21. Jahrgang, Nr. 27) sind die Bodenrichtwerte zu veröffentli-
chen.  
  
Die Veröffentlichung erfolgt über das Bodenrichtwertportal „Boris Land Bran-
denburg“ im Internet unter www.boris-brandenburg.de/boris-bb/ 
 
Mit Hilfe des amtlichen Internetangebotes der Gutachterausschüsse und der LGB 
"BORIS (BOdenRichtwertInformationsSystem) Land Brandenburg" können Nutzer 
digitale Bodenrichtwerte (inkl. ausgewählter Sachdaten) des aktuellen Jahrganges 
und rückwirkend bis 2010 kostenfrei automatisiert einsehen. Des Weitern kann in 
diesem System eine kostenfreie amtliche Bodenrichtwertauskunft im PDF-Format 
abgerufen werden.  
 
Schriftliche oder mündliche Bodenrichtwertauskünfte sind auch in der Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses (Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis 
Dahme-Spreewald, Geschäftsstelle, Reutergasse 12, 15907 Lübben (Spreewald)) 
erhältlich.  
 
Gez. Schiefelbein 
(Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses) 
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Information des Gutachterausschusses im 

Landkreis Dahme-Spreewald 

 

Aktuelle Bodenrichtwerte zum 01.01.2024 

 

 

 

Am 29. Januar 2024 hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis 
Dahme-Spreewald 552 allgemeine und 8 besondere Bodenrichtwerte zum Stichtag 
01.01.2024 beschlossen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Die Bodenrichtwerte werden auf der Basis der abgeschlossenen Grundstückskauf-
verträge des Vorjahres ermittelt. Der Bodenrichtwert bezieht sich auf ein durch-
schnittliches baureifes Grundstück, d.h. auf ein Grundstück, welches ohne weitere 
Aufwendungen für Freimachung, Erschließung o. ä. bebaubar ist. Die Unterschiede 
in der Höhe der Richtwerte sind im Wesentlichen in der Lage begründet. Weitere Ein-
flussgrößen wie z. B. Erschließung und Grundstücksgröße sind ebenfalls von Bedeu-
tung für den Kaufpreis. Kleinere Grundstücke erzielen regelmäßig höhere Preise pro 
m² als Größere. Für das Gebiet der Gemeinde Eichwalde wurden zum Stichtag 
01.01.2024 folgende Bodenrichtwerte ermittelt: 
 

Zone BRW-Zone 
Beschluss 

01.01.2024 

(€/m²) 

Merkmale 01.01.2024 

    

0126 Eichwalde 400 W frei 800 m² 

0127 EichwaldeW Ufer 1.000 W frei UG 

3003 Eichwalde ASB 150 M frei ASB 

 
 

Abkürzungen:  
 
Art der baulichen Nutzung 
 
W Wohnbaufläche 
 
Ergänzung Art der Nutzung 
 
ASB Außenbereich 
UG Ufergrundstück 
 
Beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand 
 
frei: erschließungsbeitrags- und kostenerstattungsbetragsfrei 
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Es wurden 21 Bodenrichtwerte für land- und forstwirtschaftliche Flächen für ver-
schiedene Bereiche des Landkreises ermittelt. Für die Gemeinde Eichwalde gelten 
nachfolgende land- und forstwirtschaftliche Bodenrichtwerte. 
 

Art der Nutzung €/m² 

Ackerland, innerhalb Autobahnring, 

Ackerzahl 6-62 
1,80 

Grünland, innerhalb  Autobahnring, Grün-

landzahl 6-48 
1.30 

Forsten, innerhalb Autobahnring, mit Auf-

wuchs 
1,40 

 
Der Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg hat in 
Zusammenarbeit mit den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte sein Informa-
tionsangebot im brandenburg-viewer (http://www.geobasis-bb.de/bb-viewer.htm) er-
weitert. Zu den angebotenen Geobasisdaten gehören Topographische Karten, die 
Automatisierte Liegenschaftskarte und Luftbilder. Diese können einzeln oder in Kom-
bination mit den Bodenrichtwertinformationen überlagert werden. 
Der brandenburg-viewer erlaubt damit einen visuellen Einblick in die aktuellen Bo-
denrichtwerte auf verschiedenen Darstellungsgrundlagen. Ferner steht eine Ortssu-
che zur Verfügung. Die Ortssuche ermöglicht eine Suche nach beliebigen Gebieten. 
Hierbei ist es möglich, eine Adresse (Straße, PLZ und Hausnummer) oder einen Ort, 
einen Gemarkungsnamen oder Flurkennzeichen (Katasterangaben) oder einen Kar-
tenblattnamen (Kartenblätter) einzugeben. Für die Bodenrichtwertdarstellung werden 
eine Zeichenerklärung und Informationen zu den dargestellten Bodenrichtwerten und 
deren wertbeeinflussenden Merkmalen in separaten Erläuterungen angeboten. 
(Quelle: Vermessung Brandenburg, Nr. 2/2010, S. 73) 
 
Mit Hilfe des amtlichen Internetangebotes der Gutachterausschüsse und der LGB 
"BORIS (BOdenRichtwertInformationsSystem) Land Brandenburg" können Nutzer 
digitale Bodenrichtwerte (inkl. ausgewählter Sachdaten) des aktuellen Jahrganges 
und rückwirkend bis 2010 kostenfrei automatisiert einsehen. Des Weitern kann in 
diesem System eine kostenfreie amtliche Bodenrichtwertauskunft im PDF-Format 
abgerufen werden (www.boris-brandenburg.de/boris-bb/).  
 
Weitere mündliche oder schriftliche Auskünfte zum Grundstücksmarkt sind in der 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses unter den Rufnummern 03546/202758, -
60, -90 per E-Mail Anfrage über gaa@dahme-spreewald.de oder FAX 03546/201264 
(Reutergasse 12, 15907 Lübben) erhältlich.  
 
Gez. Schiefelbein 
(Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses) 
 
 
 
 
 

Ende der öffentlichen Bekanntmachungen 
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